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Anleitung zur Umsetzung der Alpenkonvention �

Alpenkonvention in der Steiermark 
Theorie und Praxis für eine nachhaltige Entwicklung unseres  
Alpenraumes

Herr Landesamtsdirektor a. D. Univ. Prof. Dr. Gerhart Wielinger hat eine Projekt
gruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Fachabtei
lungen des Landes, mit dem Ziel der Erarbeitung eines Umsetzungspapiers zu den 
Durchführungsprotokollen der Alpenkonvention eingesetzt.

Unter Federführung der Fachabteilung 13 A wurde eine Prüfung und Sichtung der 
»thematischen« Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention auf ihre Umsetzung 
in der Steiermark vorgenommen, wobei festgestellt wurde, ob eine unmittelbare 
Anwendbarkeit der Bestimmungen gegeben ist oder ob es weiterer legistischer 
Maßnahmen des Landes Steiermark bedarf. 

Die Alpenkonvention verfolgt als Übereinkommen mehrerer Nationen und der Euro
päischen Union das Ziel einer ganzheitlichen Politik zum Schutz und zur nachhaltigen 
Entwicklung des Alpenraumes. Das nunmehr erstellte Werk soll als Handlungsanlei
tung für alle Ebenen der Landesverwaltung bei der praktischen Arbeit in der Frage 
der Anwendbarkeit der Durchführungsprotokolle dienen. 

Eine Strategie der nachhaltigen Entwicklung eines großen Lebensraumes ist eine 
Theorie – die vorliegende Arbeit die notwendige Umsetzung und Prüfung dazu.

Nachhaltige Entwicklungen und nachhaltiger Schutz unseres unmittelbaren Le
bensraumes müssen oberste Prämisse unseres Denkens und Handelns sein, um 
eine lebenswerte Zukunft für folgende Generationen zu schaffen.

Landesamtsdirektor a. D. Univ. Prof. Dr. Wielinger hat mit seinem Team und dieser 
Ausarbeitung einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet.

Ich danke allen Mitwirkenden für ihr Streben und ihre Motivation und gratuliere 
herzlich zu vorliegender Projektarbeit »Die Anleitung zur Umsetzung der Alpenkon
vention in der Steiermark«!

Herzlichst, Ihr

 
 
 

Manfred Wegscheider 
Umwelt-Landesrat Steiermark
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I Vorbemerkungen

 Die vorliegende Ausarbeitung zur »Alpenkonvention« ist das Ergebnis der 
Tätigkeit einer von Herrn Landesamtsdirektor a. D. Univ. Prof. Dr. Gerhart 
Wielinger eingesetzten Projektgruppe unter Federführung der Fachabteilung 
13A, welche folgenden Arbeitsauftrag hatte:

 Prüfung und Sichtung der »thematischen« Durchführungsprotokolle zur 
Alpenkonvention auf unmittelbare Anwendbarkeit von Bestimmungen, Hand
lungsbedarf legistischer Natur für das Land Steiermark oder Erstellung von 
»politischen Empfehlungen«.

 Diese Fragestellungen wurden durch Experten aus den jeweiligen Fachabtei
lungen des Landes, namentlich der FA 1F, FA 10A, FA 10C, FA 12B, FA 13A, FA 
13B, FA 13C, A 16, FA 17B, FA 18A, FA 18E und einem Vertreter der Bezirks
hauptleute bearbeitet. Der Umweltanwalt / die Umweltanwältin der Steiermark 
wurden ebenso beteiligt wie das Generalsekretariat der Alpenkonvention. Die 
Kompilation der Texte wurde von der FA 13A durchgeführt. 

 Sämtliche Kommentare und Bemerkungen wurden dem jeweiligen Protokoll
text zugeordnet.

 In einigen Fällen gibt es unterschiedliche Auffassungen, diese wurden ebenfalls 
eingearbeitet (kursive Texte), um diese Gedankengänge und Überlegungen für 
die konkrete Anwendung der Protokolle in der praktischen Arbeit verfügbar zu 
halten.

 Die vorliegende Ausarbeitung versteht sich als Handlungsanleitung zur An
wendung der Alpenkonvention, bzw. ihrer Durchführungsprotokolle in der 
praktischen Arbeit auf allen Ebenen der Landesverwaltung, sei es als »poli
tische Handlungsanleitung«, sei es für Fragen der Gesetz oder Verordnungs
gebung, aber auch für die Durchführung von konkreten Verwaltungsverfahren. 
Die zu den einzelnen Artikeln angeführten Kommentare sollen Hilfestellungen 
bieten bei der selbständigen Abwägung im Einzelfall.

Vorbemerkungen zur 2 . Auflage

 Seit der Drucklegung im Dezember 2005 haben sich im Bereich des »Ver
kehrsprotokolls« wesentliche Änderungen ergeben, daher wurde dieser Part 
neu gefasst und nach Rücksprache und Zustimmung des Bundesministeriums 
für Land und Fortwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft aus dem Hand
buch für die Umsetzung der Alpenkonvention übernommen.



Anleitung zur Umsetzung der Alpenkonvention�

II Allgemeines zur Alpenkonvention

 Die Bundesrepublik Deutschland, die Französische Republik, die Italienische 
Republik, das Fürstentum Liechtenstein, das Fürstentum Monaco, die Repu
blik Österreich, die Schweizerische Eidgenossenschaft, die Republik Slowe
nien sowie die Europäische Union haben in einem Übereinkommen vereinbart, 
eine ganzheitliche Politik zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des 
Alpenraumes sicherzustellen.

 Die Alpenkonvention1 ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag und besteht 
aus einem Rahmenvertrag und neun so genannten Durchführungsprotokollen. 
Die Alpenkonvention wurde mit BGBl Nr. 477/1995 idF BGBl III Nr. 18/1999 
kundgemacht und hat Gesetzescharakter. Österreich hat die Verpflichtung bis 
August 2005 über die Umsetzung der Konvention und ihrer Protokolle zu be
richten. Die neun »Zusatzprotokolle« haben keinen Gesetzesvorbehalt. Daher 
kann sich die Verpflichtung der unmittelbaren Anwendbarkeit ergeben, was im 
Einzelfall zu prüfen ist.

Das Übereinkommen gliedert sich in folgende große Teilbereiche:
	  Protokoll »Tourismus« (230/2002)
	  Protokoll »Berglandwirtschaft« (231/2002)
	   Protokoll »Raumplanung und nachhaltige Entwicklung« (232/2002)
	  Protokoll »Bergwald« (233/2002)
	  Protokoll »Bodenschutz« (235/2002)
	  Protokoll »Naturschutz und Landschaftspflege« (236/2002)
	  Protokoll »Energie« (237/2002)
	  Protokoll »Verkehr« (238/2002)
	  Protokoll »Streitbeilegung«

Offen und noch bearbeitet werden folgende Protokolle:
	  Bevölkerung und Kultur
	  Wasserhaushalt
	  Luftreinhaltung
	  Abfallwirtschaft

1 Vgl www.alpenkonvention.org Stand: 28. Februar 2007.
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 Die Abstimmung mit folgenden rechtlichen Belangen in der Steiermark wird 
in der Diskussion erforderlich sein:

	  Steiermärkisches Naturschutzgesetz (Natura 2000)
	  Entwicklungsprogramm für Wasserwirtschaft
	  Heizungsanlagenverordnung
	  Luftreinhalteverordnung bzw. gesetz
	  Steiermärkisches IPPCAnlagen und Seveso IIBetriebeGesetz
	  Landesentwicklungsprogramm
	  Steiermärkisches Abfallwirtschaftsgesetz (StAWG)
	  Steiermärkisches Feuerungsanlagengesetz (FAnlG)
	  Raumordnungsgesetz
	  Gesetz über Einrichtungen zum Schutz der Umwelt
	  UVPGesetz
	  Starkstromwegegesetz

 Die Durchführungsprotokolle sind in Österreich nicht mit Gesetzesvorbehalt 
übernommen worden. Daher ist bei jedem Protokoll zu prüfen, ob und welche 
Bestimmungen unmittelbar anwendbar sind. Da sich das Thema breitge
fächert über mehrere Abteilungsbereiche erstreckt und daher umfassender 
Sachverstand notwendig ist, wurden Projektgruppen eingerichtet.

 Aufgrund der Berichte der einzelnen Arbeitsgruppen ist durch ein Steuerungs
komitée ein Schlussbericht erstellt worden, der konkrete Handlungsanlei
tungen für die politische und administrative Ebene enthält.
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Protokoll zur Durchführung der 
 Alpenkonvention von 1991 im Bereich 
Naturschutz und Landschaftspflege
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3) Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991  
im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege

Kapitel II
Spezifische Maßnahmen

Artikel 6
Bestandsaufnahmen

 Die Vertragsparteien verpflichten sich, drei Jahre nach InKraftTreten dieses 
Protokolls zu den in Anhang I aufgezählten Sachverhalten die Situation des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege darzulegen. Diese Darlegungen sind 
regelmäßig, mindestens alle zehn Jahre, fortzuschreiben.

Unmittelbar anwendbar

Artikel 7
Landschaftsplanung

(1) Die Vertragsparteien stellen binnen fünf Jahren nach InKraftTreten dieses 
Protokolls Konzepte, Programme und/oder Pläne auf, in denen die Erforder
nisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für den Alpenraum festgelegt werden.

(2) Die Konzepte, Programme und/oder Pläne gemäß Absatz 1 sollen Darstel
lungen enthalten

 a)  des vorhandenen Zustands von Natur und Landschaft und seiner Bewer
tung;

 b)  des angestrebten Zustands von Natur und Landschaft und der dazu erfor
derlichen Maßnahmen, insbesondere

    der allgemeinen Schutz, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen,
    der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung be

stimmter Teile von Natur und Landschaft
    und der Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege wildlebender Tier und 

Pflanzenarten.

Erstellen des Konzeptes ist naturschutzfachliche Planung;
unmittelbar anwendbar



Artikel 9
Eingriffe in Natur und Landschaft

(2) Nach Maßgabe des nationalen Rechts sind unvermeidbare Beeinträchtigungen 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu
gleichen und nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen nur zuzulassen, wenn 
unter Abwägung aller Interessen die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege nicht überwiegen; auch für solche Beeinträchtigungen sind 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorzunehmen.

Abs 2 ist allenfalls Auftrag für legistische Anpassungen
CIPRA: Art 9 ist unmittelbar anwendbar. Die Bestimmung ist sprachlich 
klar und genau gefasst.

Artikel 11
Schutzgebiete

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, bestehende Schutzgebiete im Sinne 
ihres Schutzzwecks zu erhalten, zu pflegen und, wo erforderlich, zu erweitern 
sowie nach Möglichkeit neue Schutzgebiete auszuweisen. Sie treffen alle 
geeigneten Maßnahmen, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen dieser 
Schutzgebiete zu vermeiden.

Unmittelbar anwendbar;
Betroffen sind die §§ 5, 6, 11 Stmk. Naturschutzgesetz und das Natio-
nalparkgesetz Gesäuse;
Betroffen sind alle Arten von Schutzgebieten. Wichtig ist die Verpflich-
tung zum Erhalt »im Sinne ihres Schutzzwecks«. Es ist nicht ersichtlich, 
warum eine unmittelbare Anwendung i.V.m. Anhang 2 UVP-G 2000 
 unterbleiben soll.

(3) Sie fördern die Einrichtung von Schon und Ruhezonen, die wildlebenden Tier 
und Pflanzenarten Vorrang vor anderen Interessen garantieren. Sie wirken 
darauf hin, in diesen Zonen die für den ungestörten Ablauf von arttypischen 
ökologischen Vorgängen notwendige Ruhe sicher zu stellen, und reduzieren 
oder verbieten alle Nutzungsformen, die mit den ökologischen Abläufen in 
diesen Zonen nicht verträglich sind. 
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Schon- und Ruhezonen sind 
   Wildschutzgebiete gemäß § 51 Stmk. Jagdgesetz 1986  

bzw. gibt es in
  Naturschutzgebieten und im
  Nationalpark Gesäuse

Artikel 12
Ökologischer Verbund

 Die Vertragsparteien treffen die geeigneten Maßnahmen, um einen nationalen 
und grenzüberschreitenden Verbund ausgewiesener Schutzgebiete, Biotope 
und anderer geschützter oder schützendwerter Objekte zu schaffen. Sie ver
pflichten sich, die Ziele und Maßnahmen für grenzüberschreitende Schutzge
biete aufeinander abzustimmen.

Unmittelbar anwendbar

Artikel 13
Schutz von Biotoptypen

(1)  Die Vertragsparteien verpflichten sich, für natürliche und naturnahe Bioto
ptypen die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um deren dauerhafte Erhal
tung in ausreichendem Umfang und funktionsgerechter räumlicher Verteilung 
zu gewährleisten. Darüber hinaus können sie die Renaturierung beeinträchti
gter Lebensräume fördern.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, für die Erstellung von alpenweiten 
Listen innerhalb von zwei Jahren nach InKraftTreten dieses Protokolls dieje
nigen Biotoptypen zu benennen, für die Maßnahmen gemäß Absatz 1 zu treffen 
sind.

Unmittelbar anwendbar
Stmk. Naturschutzgesetz §§ 13a, 29–32a

Artikel 14
Artenschutz

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um einheimische Tier und Pflanzenarten in ihrer spezifischen Vielfalt mit 



ausreichenden Populationen, namentlich durch die Sicherstellung genügend 
großer Lebensräume, zu erhalten.

(2) Die Vertragsparteien benennen innerhalb von zwei Jahren nach InKraftTreten 
dieses Protokolls für die Erstellung von alpenweiten Listen diejenigen Arten, 
für die aufgrund ihrer spezifischen Gefährdung besondere Schutzmaßnahmen 
notwendig sind.

Unmittelbar anwendbar
Stmk. Naturschutzgesetz §§ 13c–13e

Artikel 15
Entnahme- und Handelsverbote

(1) Die Vertragsparteien verbieten, bestimmte Tierarten zu fangen, in Besitz zu 
nehmen, zu verletzen, zu töten und insbesondere während der Brut, Aufzucht 
und Überwinterungszeiten zu stören, sowie jede Zerstörung, Entnahme und 
Aufbewahrung von Eiern aus der Natur und den Besitz, das Anbieten, den Kauf 
und Verkauf von aus der Natur entnommenen Exemplaren derselben Tierart 
oder Teilen davon.

(2) Für bestimmte Pflanzenarten verbieten die Vertragsparteien das Pflücken, 
Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Ausreißen solcher Pflanzen oder 
von Teilen davon am natürlichen Standort sowie den Besitz, das Anbieten, 
den Kauf und Verkauf von aus der Natur entnommenen Exemplaren solcher 
Arten. Ausgenommen von diesem Verbot ist die bestandserhaltende Nutzung 
und Pflege der entsprechenden Standorte.

(3) Die Vertragsparteien benennen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Protokolls die Tier und Pflanzenarten, die unter dem Schutz der in den 
Absätzen 1 und 2 aufgezählten Maßnahmen stehen.

(4) Die Vertragspartner können zu den oben genannten Vorschriften Ausnahmen 
vorsehen, falls

 a)  wissenschaftliche Zwecke,
 b)  der Schutz der wildlebenden Fauna und der wildwachsenden Flora oder der 

natürlichen Umwelt,
 c)  Gesundheit und öffentliche Sicherheit, die Verhütung bedeutender wirt

schaftlicher Schäden, insbesondere für Anbau, Viehhaltung, Forst, Fische
rei und Gewässer, es gebieten.

 Diese Ausnahmen werden zugelassen unter der Bedingung, dass keine andere 
zufriedenstellende Lösung besteht und die Maßnahme nicht so beschaffen ist, 
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dass das natürliche Gleichgewicht der betroffenen Arten insgesamt gefährdet 
wird. Diese Ausnahmen müssen mit Kontrollmaßnahmen und – falls erforder
lich – mit Ausgleichsmaßnahmen versehen sein.

(5) Unbeschadet des Zeitpunkts des InKraftTretens dieses Protokolls verpflich
ten sich die Vertragsparteien, so bald wie möglich in technischen Anlagen die 
Begriffe Brut, Aufzucht und Überwinterungszeiten, die in Absatz 1 genannt 
wurden, sowie jeden weiteren Begriff, der bei der wissenschaftlichen Interpre
tierung Schwierigkeiten bereiten könnte, klarzustellen.

Unmittelbar anwendbar
Stmk. Naturschutzgesetz §§ 13c–13e 

Artikel 16
Wiederansiedlung einheimischer Arten

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Wiederansiedlung und Ausbreitung 
einheimischer wildlebender Tier und Pflanzenarten sowie von Unterarten, 
Rassen und Ökotypen zu fördern, wenn die hierfür notwendigen Vorausset
zungen gegeben sind, dies zu deren Erhaltung und Stärkung beiträgt und sie 
keine untragbaren Auswirkungen für Natur und Landschaft sowie für mensch
liche Tätigkeiten haben.

(2) Wiederansiedlung und Ausbreitung müssen auf der Grundlage wissenschaft
licher Erkenntnisse erfolgen. Die Vertragsparteien vereinbaren hierfür gemein
same Richtlinien. Nach der Wiederansiedlung ist die Entwicklung der betref
fenden Tier und Pflanzenarten zu überwachen und bei Bedarf zu regulieren.

Unmittelbar anwendbar
Stmk. Naturschutzgesetz §§ 13c–13e 

Artikel 17
Ansiedlungsverbote

 Die Vertragsparteien gewährleisten, dass wild lebende Tier und Pflanzen
arten, die in einer Region in einer überschaubaren Vergangenheit nicht natür
lich vorkamen, dort nicht angesiedelt werden. Sie können hiervon Ausnahmen 
vorsehen, wenn die Ansiedlung für bestimmte Nutzungen erforderlich ist und 
keine nachteiligen Auswirkungen für Natur und Landschaft entstehen. 

Unmittelbar anwendbar
Stmk. Naturschutzgesetz §§ 13c–13e 
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IV Abkürzungsverzeichnis

 AZ: Ausgleichszahlungen

 BORIS: BodenInformationssystem

 GAP: Gemeinsame Agrarpolitik 

 CIPRA Österreich: Internationale Alpenschutzkommission

 Cross Compliance: Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen

 EP: Energieplan

 FAST Pichl: Forstliche Ausbildungsstätte

 GIS: Geographisches Informationssystem

 HBLFA Raumberg-Gumpenstein:  Höhere Bundeslehr und Forschungsanstalt 
für Landwirtschaft

 LUIS: LandesUmweltInformationssystem

 MINROG: MineralRohstoffGesetz

 ÖPUL:  Österreichisches Programm einer umwelt
gerechten, extensiven und den natürlichen 
Lebensraum schützenden Landwirtschaft

 ÖV: Öffentlicher Verkehr

 ROG: Raumordnungsgesetz

 SUP: Strategische Umweltprüfung
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